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Kleine Anfrage Nr. 43/21 „Grundsätze für das P~rsonalmanagement gern. §30 Nr. 4 
HKO~' vom 01.12.2021, AfD Fraktion Rheingau-Taunus 

Hinsichtlich der Aufstellung allgemeiner Grundsätze für die Einstellung , Beförderung, Entlas
sung und Besoldung der Beamten und Arbeitnehmer der Landkreise ist festzuhalten, dass.es 
für die Dienstverhältnisse der Beamtinnen und Beamten gesetzliche Regelungen einschl. 
Rechtsverordnungen gibt und für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die· tarifvertragli
chen Regelungen des TVöD und der ergänzenden Tarifverträge Anwendung finden. 
Insofern sind die Möglichkeiten zur Aufstellung allgemeiner Grundsätze sehr eingeschränkt. 
Vor diesem Hintergrund werden die Vorgaben des jeweils gültigen Stellenplans sowie des 
Frauenförderplans(§ 7 HGIG) beachtet. 
Das vom Kreistag im Jahr 2013 beschlossene anonymisierte Bewerbungsverfahren wird bei 
externen Stellenbesetzungen umgesetzt. 
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